
Museumsbahn Steinbach – Jöhstadt

IG Preßnitztalbahn e. V., Am Bahnhof 78, 09477 Jöhstadt, Tel. +49 (0) 37343 / 808037, E-Mail: verein@pressnitztalbahn.de

An Schmalspurbahnen der Deutschen Reichsbahn 
bedienten vielfach kleine Diesellokomotiven die 
Anschluss- und Werkbahnen und ergänzten so den 
mit Dampfloks durchgeführten Streckeneinsatz. 
Auch bei der früheren Preßnitztalbahn gab es dies 
bis 1986 in Niederschmiedeberg mit Übergaben 
zum dortigen Kühlschrankwerk.


Ein ähnliches Szenario wird im Jahr 2022 auf der 
heutigen Preßnitztalbahn erneut nachvollzogen!


Von ca. 7 Uhr bis gegen 19 Uhr werden zwei 
Dampflokomotiven der sächsischen Gattung IV K 
vor verschiedenen Zuggarnituren präsentiert. 
Ebenfalls zu Einsatzehren kommt die Diesel-
lokomotive 199 007-6 (Typ Ns4, Baujahr 1957), die 
somit in diesem Jahr ihr 65-jähriges Bestehen feiert. 
Zugaufstellungen am Wasserhaus in Steinbach, 
Einfahrten aus Richtung Wolkenstein, parallele 
Aufstellungen, Rangierfahrten und eine 
Doppelbespannung bei Tageslicht werden zu den 
Höhepunkten des Tages zählen.


Das möchten Sie hautnah in Bild und Ton festhalten? 

Mit einem Teilnehmerbeitrag von 95,– € sind Sie 
dabei!


Bezahlung per Überweisung oder in bar bis zum 
29. April 2022 an die: 
IG Preßnitztalbahn e. V. 
Kennwort: „Fototag 2022“ 
IBAN: DE83 8709 6214 0010 6528 04  
BIC: GENODEF1CH1


Vergessen Sie nicht die Angabe Ihrer Postanschrift!


Im Teilnehmerbeitrag inbegriffen sind:

✓ die uneingeschränkte Möglichkeit zum Filmen 

und Fotografieren der Zugfahrten 

✓ ein Buchfahrplan mit fahrtechnischen Details

✓ ein Mittagsimbiss und ein Getränk Ihrer Wahl 

✓ eine Tageskarte für die Mitfahrt in den 

planmäßigen Reisezügen der Preßnitztalbahn 
am 14. oder 15. Mai 2022

Die Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn e. V. präsentiert die

Fotoveranstaltung 
„Güterzugeinsätze mit Dampf und Diesel“

Freitag, 
13.

Mai 2022

Eine Mitfahrt in den Fotozügen ist nicht möglich. Bei Veranstaltungsausfall wird der eingezahlte Betrag zurückerstattet. Bei Änderungen der 
Zuggarnituren, Schlechtwetter oder Nichtteilnahme wegen persönlicher oder anderer Gründe besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung. Durch 
die Teilnahme an der Veranstaltung entsteht ein gegenseitiger Vertrag, der zur Zahlung des Teilnehmerpreises verpflichtet. Nichtzahlung ist 
ungerechtfertigte Bereicherung nach §812 Abs.1 BGB.


